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§ 39d           Erhaltung und Aufwertung des Landschaftsraumes  
 
1 Kanton und Gemeinden sorgen ausserhalb der Bauzonen für die Einschränkung der Zersie-
delung und für die Erhaltung und Aufwertung der Landschaft. 
 
2 Sie treffen zu diesem Zweck insbesondere folgende Massnahmen: 
a. Berücksichtigung der Anliegen des Natur-, des Landschafts- und des Kulturlandschutzes 

bei Planungen und Projektierungen, 
b. Festlegung von Schutzzonen zur Erhaltung wertvoller Natur- und Landschaftsräume, 
c. Sicherstellung einer guten Eingliederung von Bauten und Anlagen in das Landschaftsbild, 
d. Priorisierung von Umnutzungen und Umbauten bestehender Bauten gegenüber zusätzli-

chen Neubauten. 
 
3 Der Kanton erlässt Vorgaben über die Anordnung und Gestaltung der ausserhalb der Bauzo-
nen zulässigen Bauten, Anlagen und Nutzungen, die insbesondere im Baubewilligungsverfah-
ren zu berücksichtigen sind. 
 
4 Der Regierungsrat erlässt Ausführungsvorschriften. Er bezeichnet insbesondere die Dienst-
stelle, die für die Umsetzung der Vorgaben zur Biodiversität und zur Eingliederung von Bau-
ten und Anlagen in das Landschaftsbild zuständig ist. 
 
Erläuterungen Die hier erläuterten Gesetzesbestimmungen stammen auszugsweise aus der 

Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 14. Mai 2019 (B 169) 
und dem darin festgehaltenen Gegenentwurf zur Gesetzesinitiative «Luzerner 
Kulturlandschaft».  
 
Der § 39d zielt auf Flächen ausserhalb der Bauzonen ab. Es ist bekannt, dass 
die Zersiedelung zu einem grossen Teil auf die Bautätigkeit ausserhalb der 
Bauzonen zurückzuführen ist. Grundsätzlich regelt der Bund, was ausserhalb 
der Bauzone erlaubt ist. Die massgebliche Gesetzgebung lässt den Kantonen 
nicht viel Raum für eigene Regelungen. § 39d bewegt sich innerhalb dieses 
Spielraums. 
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